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 Minister Peter Hauk MdL: „Die erneuten Ausbrüche der Blauzungen-

krankheit in Norddeutschland, den Niederlanden und Frankreich un-

terstreichen die Notwendigkeit der Impfung. Wir müssen mit einer 

gemeinsamen Kraftanstrengung die weitere Ausbreitung und einen 

Eintrag nach Baden-Württemberg verhindern.“ 

 

Impfung gegen die Blauzungenkrankheit weiterhin dringend erforder-

lich 

 

 

„Die Blauzungenkrankheit ist eine Infektionskrankheit, die nicht unmittelbar von Tier zu 

Tier, sondern durch bestimmte Stechmücken übertragen wird. An ihr erkranken vor 

allem Schafe und Rinder, die teilweise daran sogar verenden können. Für Menschen 

ist die Krankheit ungefährlich. Baden-Württemberg ist derzeit BTV-frei. Derzeit verbrei-

tet sich jedoch eine neue Variante der Blauzungenkrankheit insbesondere in den Nie-

derlanden und Teilen Norddeutschlands rasant. Wir müssen daher mit einer gemein-

samen Kraftanstrengung die weitere Ausbreitung verhindern, um große Auswirkungen 

für unsere landwirtschaftlichen Betriebe zu vermeiden“, sagte der Minister für Ernäh-

rung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Dienstag (21. 

November). 

 

Anfang September wurden erste Fälle der Blauzungenkrankheit (BT) in den Niederlan-

den bestätigt. Zwischenzeitlich hat sich das Seuchengeschehen dort massiv ausgewei-

tet und betrifft ca. 2.000 Betriebe. In den meisten Betrieben zeigten die Tiere auch 

Krankheitssymptome. Im Laufe des Oktobers hat sich die Krankheit in Nordrhein-West-

falen (NRW) in unmittelbarer Grenznähe zu den Niederlanden sowie in Niedersachsen 

ausgebreitet. In allen Fällen wurde der Serotyp 3 (BTV-3) der Blauzungenkrankheit 

nachgewiesen. 
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Bei der Bekämpfung der Blauzungenkrankheit ist die Impfung das Mittel der Wahl. Je-

doch führt bei BT die Impfung nur zu einer Serotyp-spezifischen Immunität, d. h. es 

sind spezifische Impfstoffe für jeden einzelnen Serotyp erforderlich. Derzeit stehen in 

Europa für Impfungen gegen den Serotyp 3 keine Impfstoffe zur Verfügung. Die bisher 

in Deutschland verwendeten BTV-4/BTV-8-Impfstoffe wirken nicht gegen den neu auf-

getretenen BTV Serotyp 3. 

 

Eine Impfung mit den bereits vorhandenen Impfstoffen ist in Baden-Württemberg den-

noch sinnvoll, denn in Frankreich wurden Ausbrüche der Blauzungenkrankheit vom 

BTV-Serotyp 8 gemeldet. Dabei sind insgesamt mehr als 1.300 Betriebe in 20 Depar-

tements betroffen. Die Krankheit verbreitet sich dort aktuell in nordöstliche Richtung 

und hat bereits die Schweiz erreicht. Bei dem Erreger soll es sich um eine neue Vari-

ante des Serotyp 8 handeln. Die derzeit verfügbaren BTV-8-Impfstoffe wirken auch ge-

gen diese neue BTV-8-Variante. 

 

Neben dem Risiko einer Verschleppung des neuen Serotyp 3 aus Norddeutschland / 

der Niederlande nach Baden-Württemberg besteht somit unverändert ein hohes Ein-

tragsrisiko für den Serotyp 8 entlang der Grenze zu Frankreich und der Schweiz. Ein 

erneuter Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Baden-Württemberg hätte schwerwie-

gende Folgen für die tierhaltenden Landwirtschaftsbetriebe im gesamten Land. Bei ei-

nem Ausbruch müssten wieder Restriktionszonen mit einem Mindestradius von 150 

Kilometer eingerichtet werden. 

 

„Um einem erneuten Ausbruch bestmöglich vorzubeugen wurde Baden-Württemberg 

hierzu in 3 Impfzonen mit unterschiedlich hoher Bezuschussung eingeteilt, um in be-

sonders eintragsgefährdeten Bereichen durch eine höhere Bezuschussung der Imp-

fungen eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. Das Land und die Tierseuchen-

kasse Baden-Württemberg unterstützen auch weiterhin finanziell die Schutzimpfung 

gegen die Blauzungenkrankheit“, betonte Minister Hauk. 

 

„Mit diesen Maßnahmen und der erweiterten Unterstützung in den Impfzonen 1 und 2 

wollen wir den Freiheitstatus langfristig sicherstellen; deshalb rufen wir die Landwirtin-

nen und Landwirte im gesamten Land dazu auf, freiwillig ihre Rinder, Schafe und Zie-

gen gegen das Blauzungenvirus BTV 4 und 8 weiter zu impfen“, so Minister Hauk wei-

ter. 
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Zur Eindämmung der Seuchenausbreitung gilt unverändert, dass grundsätzlich nur kor-

rekt geimpfte Tiere aus einem infizierten Gebiet verbracht werden dürfen. Derzeit ste-

hen jedoch für den Serotyp 3 keine Impfstoffe zur Verfügung. Um den Tierverkehr zwi-

schen den mit Serotyp 3 infizierten Gebieten sowie freien Ländern aufrechtzuerhalten 

und trotzdem eine Verschleppung in die seuchenfreien Gebiete zu verhindern, wurden 

die nachfolgenden Regelungen vereinbart: 

 

 Das Verbringen von Zucht- und Nutztieren (Rinder, Schafe und Ziegen), die 

nicht zur unmittelbaren Schlachtung vorgesehen sind und die Bedingungen an 

die Verbringung aus infizierten Gebieten nicht erfüllen können, in BTV-freie 

Zonen in Deutschland, ist grundsätzlich möglich, sofern die Tiere mindestens 

14 Tage vor der Verbringung durch Insektizide oder Repellentien gegen In-

sektenangriffe geschützt und innerhalb dieses Zeitraums durch eine PCR-Un-

tersuchung mit negativem Ergebnis untersucht wurden. Die Probennahme für 

die PCR-Untersuchung darf jedoch frühestens vierzehn Tage, nachdem die 

Tiere durch Insektizide oder Repellentien geschützt wurden, erfolgen.  

 Die direkte Verbringung von Schlachttieren aus infizierten Gebieten in außer-

halb gelegene Schlachthöfe ist möglich, sofern im Ursprungsbetrieb während 

der letzten 30 Tage vor der Verbringung kein Fall einer BTV-Infektion gemel-

det wurde, die Tiere innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft geschlachtet 

und die Schlachthöfe mindestens 48 Stunden vor dem Transport über die Lie-

ferungen informiert werden. 

 

 

Hintergrundinformationen: 

 

Die Blauzungenkrankheit (BT) ist eine anzeige- und bekämpfungspflichtige Tierseu-

che bei Haus-und Wildwiederkäuern. Das Virus wird durch bestimmte Stechmücken 

(Gnitzen) übertragen. Die Blauzungenkrankheit äußert sich insbesondere in Fieber, 

Entzündungen und Blutungen in den Schleimhäuten, vermehrtem Speichelfluss und 

Schaumbildung vor dem Maul. Vor allem bei Schafen schwillt die Zunge an, wird blau 

und kann aus dem Maul hängen. Insbesondere bei Schafen kann es zu schwerwie-

genden Erkrankungen mit Todesfolge oder Verlammungen kommen. 

 

Betroffen sind neben Rindern, Schafen und Ziegen auch Kameliden (z.B. Alpakas, 

Lamas) und das Rotwild. Wegen der Übertragung durch Stechmücken ist eine wirk-

same Verhinderung und Bekämpfung nur durch eine vorbeugende Impfung möglich. 
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Das Virus BTV 8 zirkuliert weiterhin in den Wiederkäuer-Populationen in angrenzen-

den Regionen und auch das Virus BTV 4 wird nach wie vor in Europa nachgewiesen. 

Erfreulicherweise musste in Baden-Württemberg aufgrund der derzeit hohen Impf-

dichte seit Ende Mai 2019 bisher kein neuer Seuchenausbruch mehr verzeichnet wer-

den. Daher wird dringend zur Kombinationsimpfung gegen beide Serotypen geraten. 

 


